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1IEMEN
ber guten ©Uten auf benfelben. ®iefe etßifcEjen unb
äftt)etifcf)en Momente 6Üben gerabe einen roefentlicfjen
Steil ber griebfyofäuffidjt. ®aS

'
ergibt fid) fdpn auS

2lrt. 53 ber SSunbeSoerfaffung, roonacb bie bürgerlichen
töefjörben oerpflidjiet finb, für eine fdjtdltdje 93eerbigung

p forgen, alfo Slnftanb unb gute Sitten auf ben grteb=
tpfen p roafjren. ©ie tjaben aud) über bie ©efialtung
ber ©rabfiätten p roadjen unb p beftimmen, was
fcljidlid) ift unb roa§ als anftößig nid)t geftattet fein
fott. Sine ©arantie ber inbtoibueUen 2Bat)I ber @rab=

benfmäler îennt roeber bte 93unbeSoerfaffung nod) bie

fantonale ©efetjgebung. ©ine foldje fann aucl) niemals
pgeftanben roerben, roenn man einer SSerfdjanbelung ber

grieblpfe oorbeugen roiü. ©erabe beSroegen finbpolijeilidje
®orfd)riften pr 3Bat)rung ber SBürbe, bes ©rnfteS unb
ber ©ct)önf)eit ber 23egräbnispläf>e notroenbig. llnb eS

ift lebhaft p begrüben, baß bie 33ef)örben fid) gerabe

auf biefein ©ebiete met)r unb mefjr oon ett)ifd)en unb
äftt)etifd)en Sîûdfidjten leiten laffen, um bie griebßofanlagen
unb einzelne ©räber fünfilerifd), pietät= unb ftimmungS=
ooQ auSpgeftalten, um bamit nid)t nur bie Stoten p
efjren, fonbern aud) auf baS ©emütSleben beS 33olfeS

einen oerebelnben, erpfjerifdpn ©mfluß auSpüben. 3Bo

folcße ibeale ©üter= unb Äüiturroerte in grage fielen,
muß bie fd) ran tentofe greitjeit beS gnbioibuumS prüd=
treten.

SBenn nun bie ©emeinberäte oon ©oßau unb SB il,
foroie bie ©t. ©aller ^Regierung biefe ÎMed)faftero©tein=
Imitationen mit ber SBürbe unb @d)önl)eit eines ©otteS=

aderS für unoereinbar galten, fo ift bie§ eine grage
beS be£)örbtic^en ©rmeffenS, unb eS tonnte ba§ 93unbe§--

geriet nur bann einen anbeten ©tanbpunft einnehmen,
roenn biefeS Verbot fidj nid)t burd) ernfilpfte, fadjliclje
©rroägungen begründen liege. ©§ ift aber burdpuS
am ißla^e uttb läfst fid) rootjl begrünben. SRan braucht
babei gar rticEjt auf ba§ Urteil oon Äunftfadjoerftänbigen

abpftellen, für roeldje in ber Siegel befonbere äfifptifdje
SRomente maßgebend finb. 2lud) für ba§ ®urd)fdpittS=
empfinben beS tßolfeS tpt eS geroiß etroaS ©toßenbeS
an fid), roenn man einem Soten ein berartigeS ©d)ein=
unb Struggebilbe auf feine letzte Siufjeftätte feßt. ®ap
ïommen nod) begrünbete Siebenten bepglid) ber £>a(t=
barfeit biefer Imitationen. Unb fdftießlicß finb fie nod)
geeignet, ftörenben Särm p oerurfadjen. — 2luS biefen
©rünben fann oon einem roiüfürlidjen Verbot feine Siebe

fein, unb ift bie ftaffationsbefdjroerbe beSlplb abproeifen.
fyeber greunb einer richtigen griebf)of= unb ©rabmal=

fünft roirb biefe ©ntfcßeibe außerordentlich begrüben.
Siod) oor jelp fahren prebigte man auf biefem ©ebiet
burdjroegS tauben Ohren ; eS fclpint bod), baß nad) unb
nact) ber Bürger einfielt, roie oief febem an einer t)ar=
moni(d)en SluSgeftaltung unferer grtebfjöfe gelegen fein
muß.

flusstellunflswese«.
®ie fid§ umdjfenöe Se&eutung Oer ^ugel* unö

SioßcMlflßer unb beren pnefjmenbe SluSbelpung in allen
Qnbuftciejroeigen gaben bie Sieranlaffung, eine bezügliche

SluSftellung in SBintertßur (im Stedpifum) pr
allgemeinen Slufflärung ü6er bie heutigen roefentticßeu
£>anbelStppen, foroie über Söal)l, ©inbau unb SBartung
ber ÄugeO unb Siollenlager, p organifieren. gasreiche
^onftruftionSzeidpungen, SabeHen unb ißIptograpl)ien,
fpejied aucf) im ©ifenbalpbau, eingebaute Sager, eine

©pinnfptnbel, roeldje mit jirfa 15,000 Souren/min. läuft,
roerben allgemeines gntereffe erroeden. ©leidfjeitig roirb
bie îjiefige 33erufSfd)ule für SRetallarbeiter iffre neuen
SJlobelle unb Apparate für UnterricßtSpede ausftellen.
®ie SluSftetlung ift oon 10—12 unb 14—16 Ubr ge=

öffnet, ausgenommen ©onntagnad)mittag. ©röffnung:
©onntag, ben 29. Dftoberf ©c^luß 27. Slooember. ©im

I

Anerkannt einfach, aber praktisch,
üur rationeüen Fabrikation unentbehrlicll, sind

Briber's patentierte Spezlalmascbfnen
und Modelle zur Fabrikation tadelloser Zementwaren
Kenner kaufen ausschliesslich diese la. Schweizerfabrikate.

Moderne Einrichtung für filechhearbeitung.

Joh. Graber, Maschinenfabrik, Winterthur-Veltheim

i

Nr. 31 Wustv. fchwetz. Ha«bw>..Zeitm»g („Meisterblatt") 329

ülli
OeZrllràt 179

l««
der guten Sitten auf denselben. Diese ethischen und
ästhetischen Momente bilden gerade einen wesentlichen
Teil der Friedhofaufsicht. Das ergibt sich schon aus
Art. 53 der Bundesverfassung, wonach die bürgerlichen
Behörden verpflichtet sind, für eine schickliche Beerdigung
zu sorgen, also Anstand und gute Sitten auf den Fried-
Höfen zu wahren. Sie haben auch über die Gestaliung
der Grabstätten zu wachen und zu bestimmen, was
schicklich ist und was als anstößig nicht gestattet sein

soll. Eine Garantie der individuellen Wahl der Grab-
denkmäler kennt weder die Bundesverfassung noch die

kantonale Gesetzgebung. Eine solche kann auch niemals
zugestanden werden, wenn man einer Verschandelung der

Friedhöfe vorbeugen will. Gerade deswegen sind polizeiliche
Vorschriften zur Wahrung der Würde, des Ernstes und
der Schönheit der Begrävnisplätze notwendig. Und es

ist lebhaft zu begrüßen, daß die Behörden sich gerade

auf diesem Gebiete mehr und mehr von ethischen und
ästhetischen Rücksichten leiten lassen, um die Friedhofanlagen
und einzelne Gräber künstlerisch, pietät- und stimmungs-
voll auszugestalten, um damit nicht nur die Toten zu
ehren, sondern auch auf das Gemütsleben des Volkes
einen veredelnden, erzieherischen Emfluß auszuüben. Wo
solche ideale Güter- und Kulturwerte in Frage stehen,

muß die schrankenlose Freiheit des Individuums zurück-
treten.

Wenn nun die Gemeinderäte von Goßau und Wil,
sowie die St. Galler Regierung diese Blechkasten-Stein-
imitationen mit der Würde und Schönheit eines Gottes-
ackers für unvereinbar halten, so ist dies eine Frage
des behördlichen Ermessens, und es könnte das Bundes-
gericht nur dann einen anderen Standpunkt einnehmen,
wenn dieses Verbot sich nicht durch ernsthafte, sachliche

Erwägungen begründen ließe. Es ist aber durchaus
am Platze und läßt sich wohl begründen. Man braucht
dabei gar nicht auf das Urteil von Kunstsachverständigen

abzustellen, für welche in der Regel besondere ästhetische
Momente maßgebend sind. Auch für das Durchschnitts-
empfinden des Volkes hat es gewiß etwas Stoßendes
an sich, wenn man einem Toten ein derartiges Schein-
und Truggebilde auf seine letzte Ruhestätte setzt. Dazu
kommen noch begründete Bedenken bezüglich der Halt-
barkeit dieser Imitationen. Und schließlich sind sie noch
geeignet, störenden Lärm zu verursachen. — Aus diesen
Gründen kann von einem willkürlichen Verbot keine Rede
sein, und ist die Kassationsbeschwerde deshalb abzuweisen.

Jeder Freund einer richtigen Friedhof- und Grabmal-
kunst wird diese Entscheide außerordentlich begrüßen.
Noch vor zehn Jahren predigte man auf diesem Gebiet
durchwegs tauben Ohren; es scheint doch, daß nach und
nach der Bürger einsieht, wie viel jedem an einer har-
manischen Ausgestaltung unserer Friedhöfe gelegen sein
muß.

Mütellungwtte«.
Die stets wachsende Bedeutung der Kugel- und

Rollenlager und deren zunehmende Ausdehnung in allen
Industriezweigen gaben die Veranlassung, eine bezügliche

Ausstellung in Winterthur (im Technikum) zur
allgemeinen Aufklärung über die heutigen wesentlichen
Handelstypen, sowie über Wahl, Einbau und Wartung
der Kugel- und Rollenlager, zu organisieren. Zahlreiche
Konstruktionszeichnungen, Tabellen und Photographien,
speziell auch im Eisenbahnbau, eingebaute Lager, eine

Spinnspindel, welche mit zirka 15,000 Touren/min. läuft,
werden allgemeines Interesse erwecken. Gleichzeitig wird
die hiesige Berufsschule für Metallarbeiter ihre neuen
Modelle und Apparate für Unterrichlszwecke ausstellen.
Die Ausstellung ist von 10—12 und 14—16 Uhr ge-
öffnet, ausgenommen Sonntagnachmittag. Eröffnung:
Sonntag, den 29. Oktober) Schluß 27. November. Ein-
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tritt unentgettlicp. ©in g ang ©übfeite bes SedpnifumS.
$aKtottaI»f>er*if(J)e ©eroerbeauSftetlung. ®er 93or=

fianb beS £anbmerfer unb © ewerbeoereinS
23urgborf pat in feiner testen ©ipung bepnitio be=

fcploffen, fiep um bie ®urcpfüprung ber fantonat=bemi=
jdpen ©emerbe» unb QnbuftrteauSfteltung 1924 gu 6e=

werben.

§tte 9lunb^o%Ciuctfäöe»
(©ingefatibt.)

3m 3entralorgan ber beutfdpen ©ägewerfSbefiper,
§eft 18 „®aS |w&el» unb ©ägewerf" fdpreibt ber ©ägerei»
fadpingenieur Sippmann bon £jannober eine 2lbpanblung
betitelt: „®ie 9tunbpoIgabfiirg=©ägereiarbeit unb bie

Porteilpaftefte SDÎafcpine piefüt".
@r fteflt feft, bap ein ©ägewerf mit 2 (Satter unb

gixfa 20 geftmeter iftunbpolgeinfdpnitt pro 8=ftünbigem
2lrbeit2tage girfa 65—70 ©tammquerfcpnitte auSgu»
füpten pat. ®ie3 ift natürlidp nur bort ber $att, mo
bie ©efdpäftSleitung auf fcpöneS 2tu2fepen iprer ißrobufte
ÜBert legt, opne babei bie ©elbftfoften wefentlidp gu
erpöpen, ober in ©ägereien, too meift beftimmte Sängen
berarbeitet werben.

gür biefe 65—70 öuerfdpnitte rennet Sippmann 2
2trbeiter 7 ©tunben, ober 1 SOtann 14 ©tunben. ®te
gefamte ©tammquerfdpnittfläcpe ift gitfa 6 m®, fobap
pro ©dpnittflädpe 2,3 2tibeitsfiunben etforberlicp
finb, ober nadp unferen Verpaltniffen bei einem ©tunben»
lopn bon grS. 1.20 ein Sopnaufwanb bon grS. 2.76
pro nri ©cpnittflädpe.

§err Sippmann empfiehlt biefe Slrbeit mittelft ber
äftafcptne ausführen gu laffen unb nennt bie fogenannte
Kappfäge, bie mit einem KreiSfägeblatt bon 1 m
®urdpmeffer 9tunbpi3lger bis 38 cm bitrdpfcpneibet unb
obgenannte Slrbeit in 2 ©tunben abfolbiert bei einem

traftaufmanb bon 24 PS»@iunben, fomit einen 12 PS

fflîotor bebingt. 2112 weitere ältafcpine wirb bie gudpë»
fdpwang»3Wafcpinenfäge genannt, bie obige 2lrbeit in 3
©tunben mit einem 4 PS 3Jtotor=12 PS»©tunben leiftet.

®ie ©elbftfoften bei Verwenbung einer Kappfäge
fotten ungefähr biefelben fein, wie bei ber §anbfägeret;
Vorteil wäre aber bie gleiche 2lrbeit§leiftung in 2 ©tb.
ftatt in"7 unb bie llnabpängigfeit bom ißerfonal, ba

weniger Seute notwenbig finb. ®ie gudpsfdproang»
äKafdpinenfäge mit 4 PS SDÎotor fießt fiep fcpon bebeutenb

beffer gu ©unfien ber ÜJtafdpinenarbeit.

§etr Sippmann pat nur bie ipm befannten Sita»

feinen für bie öuerfägearbeit in 9teöpnung genommen.
3n letter 3^'t ift nun aber bon ber gtrma ©eorg
233 i Up, ÜJtafdpinenfabrif in ©pur eine neue Qucrfäge

in ben §anbel gebradpt werben, bie obiges 9tefultat
gang wefentlidp gu ©unften ber ÜDtafdtjinenarbeit ein»

fteHt. ®ie neue SJtafdpine ift audp eine gatcpSfdpwang»
SDtafcpmenfäge für Vunbpolg big 1 m 0, ift aber burdp
ein neueg ißringip gelöft, ba§ eine wefentlicpe drafter»

fparniS bringt bei gleicher SeiftungSfäpigfeit. ®a§ bor»
genannte 2lrbeitSbeifpiel bon 65—70 ©cpnitt unb
6 nri Sotatfdmitlfläcpe ift bequem in 3 ©tunben ber»
arbeitbar bei einem Kraftaufwanb bon 1,2 PS ober
3,6 PS=@tunben. ®ie ©cpnittfläcpen finb genau winfel»
redpt, fobap biefe 99?afdpine audp gut Verarbeitung ge»

tiauer 2lbfdpnitte berwenbet werben fann. ®ie SDta»

fdpine wirb fabrbar unb ftabit gebaut unb beanfprudpt
einen Keinen Vaum, fobap foldpe auf aßen SBerfpläpen
unb in aßen ©ägereien berwenbet werben fann.

®ie leptgenannte Querfäge ift punfto ®raftber»
brauet), Vebienung unb Ventabilttät fepr borteilpaft unb barf
atâ ©rrungenfdpaft ber ©dproeigerinbuftrie genannt wer»
ben. Sie fteHt nun bie ^Rentabilität beS mafd)inetlen
QuerfcpneibenS ber Stunbpölger auep für folepe Vetriebe
fidper, .wo nidpt alle Stunbpbtger abgefürgt werben.

©ine foldpe ©äge ift in ber ©ägerei in ©cpacpen bei

§eri2au, Vefiper §err S- U. ©tübli, ©äge» unb §obelwert,
@gg»g(awit, feit girfa 1 Sapre in Vetrieb unb pat fiep
auSgegeidpnet bewäprt. ®er Verwenbunggbereicp ift
grofj unb bie §anbpabung leidpt.

®ie Sage auf Öem |>oIgmarlt ift, wie bie „Vünbner
fßoft" berieptet, beffer geworben. ®ie lepteê l)apr er»

laffene ©infdpränfung ber ^olgetnfupr maepte fiep nadp
unb nadp geltenb, unb pente ftept es auf bem 0o(piarfte
im Kanton ©raubünben fo, bap bie Stacpfrage
ba§ Slngebot für gewiffe ©orten etwa§ über»
fteigt. ®ie greife paben audp etwa§ angezogen, wenn
auep niept bebeutenb. ®ie ©emeinben unb bie gorft»
organe feilten e§ fidp angelegen fein laffen, bie Stadpfrage
naü) §otj gu bedien, fonft fönnte ba§ Vegepren gefteßt
werben, bie ©infuprbefdpränfungen aufgupeben. ®ie§
pätte gur gWge, bap bie ©dpweig mit fpolg au§ ben
oalutafdpwadpen Sänbern überfdpwemmt unb bie greife
fo finfen mürben, bajj ein Çanbel ausgefcploffen wäre.
SBenn aber in ©raubünben auf bem .gjolgmarfte nidpt§
gept, fo leibet ein grofjer Seit unferer Veoölterung an
2lrbeit§lofigteit.

ümelledeiKt.
f 23aumeifter Dtobert a®acter»©dpreiber in ©t. ©aßen

ftarb am 18. Dîtober im Sitter non 61 Qapren.

f 2lr(piteït Jacques ©roê=Kupl iu älteggen (Sugern)
ftarb am 19. Dftober. über ben Sebenêtauf beë 23er»

ftorbenen wirb fotqenbes beridptet : ©in Seben oott Slrbeit,
teitweife non ©rfotg gefrönt, fpäter oon oiet SJtipgefcpicE
oerfolgt, fanb bamit ben Slbfdplup. @r würbe 1858
at§ ©opn eines ©ärtnermeifterS in Vafet geboren, wo
er bie ©dputen, audp ba§ ©qmnafium befudpte, um nadp»
per in bem bamalS befannten Vaugefdpäft 9t. Slidptier
bie praftifdpe Seprgeit als Vautecpnifer gu abfoloieren,
gleidpgeittg befudpte er als talentierter ©cpüter bie 93aSler
ßeicpnungS» unb SOtobeüierfcpule. 9tadp feinen Sepr» unb
SBanberjapren war er 1884-87 bei bem tüdptigen Vau»
meifter Dtitt. Çartmann in ©t. IDtorip tätig, fpäter bei
ber f^irma Vuiper & ®urrer in Dbwalben; 1890 fam
er nadp ßüriep, mo er fidp als 2lrdpiteft etablierte. Çier
entfaltete er mit ber 3ät eine grope Sätigfeit unb würbe
fpegietl befannt burdp feine, beiben fpauptmerfe, Steftau»
rant SBalbpauS ®olber (1895) unb baS ©ranb ^otel
®olber (1897/98). ©eine ©pegialität waren bie oielen
originellen ©paletbauten unb Sanbpäufer, in benen er
feine Kenntniffe in ber 0olgarcpiteftur oerwertete. 2lucp
bie Vauten für bie grope 3focper fantonate îtusftetlung
oon 1894 würben nadp feinen ißtänen unb unter feiner
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tritt unentgeltlich. Eingang Südseite des Technikums.
Kantonal-bernische Gewerbeausstellung. Der Vor-

stand des Handwerker- und Gewerbevereins
Burgdorf hat in seiner letzten Sitzung definitiv be-

schlössen, sich um die Durchführung der kantonal-berni-
scheu Gewerbe- und Industrieausstellung 1924 zu be-

werben.

Die Rundholz-Quersäge.
(Eingesandt.)

Im Zentralorgan der deutschen Sägewerksbesitzer,
Heft 18 „Das Hobel- und Sägewerk" schreibt der Sägerei-
fachingenieur Lippmann von Hannover eine Abhandlung
betitelt: „Die Rundholzabkürz-Sägereiarbeit und die

vorteilhafteste Maschine hiefür".
Er stellt fest, daß ein Sägewerk mit 2 Gatter und

zirka 20 Festmeter Rundholzeinschnitt pro 8-stündigem
Arbeitstage zirka 65—70 Stammquerschnitte auszu-
führen hat. Dies ist natürlich nur dort der Fall, wo
die Geschäftsleitung auf schönes Aussehen ihrer Produkte
Wert legt, ohne dabei die Selbstkosten wesentlich zu
erhöhen, oder in Sägereien, wo meist bestimmte Längen
verarbeitet werden.

Für diese 65—70 Querschnitte rechnet Lippmann 2
Arbeiter 7 Stunden, oder 1 Mann 14 Stunden. Die
gesamte Stammquerschnittfläche ist zirka 6 m^, sodaß

pro Schnittfläche 2,3 Arbeitsstunden erforderlich
find, oder nach unseren Verhältnissen bei einem Stunden-
lohn von Frs. 1.20 ein Lohnaufwand von Frs. 2.76
pro Schnittfläche.

Herr Lippmann empfiehlt diese Arbeit mittelst der
Maschine ausführen zu lassen und nennt die sogenannte
Kappsäge, die mit einem Kreissägeblatt von 1 m
Durchmesser Rundhölzer bis 38 em durchschneidet und
obgenannte Arbeit in 2 Stunden absolviert bei einem

Kraftaufwand von 24 L3-Stunden, somit einen 12 ?3
Motor bedingt. Als weitere Maschine wird die Fuchs-
schwanz-Maschinensäge genannt, die obige Arbeit in 3
Stunden mit einem 4 L3 Motor—12 ?8-Stunden leistet.

Die Selbstkosten bei Verwendung einer Kappsäge
sollen ungefähr dieselben fein, wie bei der Handsägerei;
Vorteil wäre aber die gleiche Arbeitsleistung in 2 Std.
statt in '7 und die Unabhängigkeit vom Personal, da

weniger Leute notwendig sind. Die Fuchsschwanz-
Maschinensäge mit 4 ?3 Motor stellt sich schon bedeutend
besser zu Gunsten der Maschinenarbeit.

Herr Lippmann hat nur die ihm bekannten Ma-
schinen für die Quersägearbeit in Rechnung genommen.
In letzter Zeit ist nun aber von der Firma Georg
Willy, Maschinenfabrik in Chur eine neue Quersäge

in den Handel gebracht worden, die obiges Resultat
ganz wesentlich zu Gunsten der Maschinenarbeit ein-
stellt. Die neue Maschine ist auch eine Fuchsschwanz-
Maschinensäge für Rundholz bis 1 w H, ist aber durch
ein neues Prinzip gelöst, das eine wesentliche Krafter-

sparnis bringt bei gleicher Leistungsfähigkeit. Das vor-
genannte Ärbeitsbeispiel von 65—70 Schnitt und
6 nL Totalschuittfläche ist bequem in 3 Stunden ver-
arbeitbar bei einem Kraftauswand von 1,2 ?3 oder
3,6 ?8-Stunden. Die Schnittflächen sind genau Winkel-
recht, sodaß diese Maschine auch zur Verarbeitung ge-
uauer Abschnitte verwendet werden kann. Die Ma-
schine wird fahrbar und stabil gebaut und beansprucht
einen kleinen Raum, sodaß solche auf allen Werkplätzen
und in allen Sägereien verwendet werden kann.

Die letztgenannte Quersäge ist punkto Preis, Kraftver-
brauch, Bedienung und Rentabilität sehr vorteilhaft und darf
als Errungenschaft der Schweizerindustrie genannt wer-
den. Sie stellt nun die Rentabilität des maschinellen
Querschneidens der Rundhölzer auch für solche Betriebe
sicher, wo nicht alle Rundhölzer abgekürzt werden.

Eine solche Säge ist in der Sägerei in Schachen bei

Herisau, Besitzer Herr I. U. Stüdli, Säge- und Hobelwerk,
Egg-Flawil, seit zirka 1 Jahre in Betrieb und hat sich

ausgezeichnet bewährt. Der Verwendungsbereich ist
groß und die Handhabung leicht.

Holz-Marktberichte
Die Lage auf dem Holzmarkt ist, wie die „Bündner

Post" berichtet, besser geworden. Die letztes Jahr er-
laffene Einschränkung der Holzeinfuhr machte sich nach
und nach geltend, und heute steht es auf dem Holzmarkte
im Kanton Graubünden so, daß die Nachfrage
das Angebot für gewisse Sorten etwas über-
steigt. Die Preise haben auch etwas angezogen, wenn
auch nicht bedeutend. Die Gemeinden und die Forst-
organe sollten es sich angelegen sein lassen, die Nachfrage
nach Holz zu decken, sonst könnte das Begehren gestellt
werden, die Einfuhrbeschränkungen aufzuheben. Dies
hätte zur Folge, daß die Schweiz mit Holz aus den
valutaschwachen Ländern überschwemmt und die Preise
so sinken würden, daß ein Handel ausgeschlossen wäre.
Wenn aber in Graubünden auf dem Holzmarkte nichts
geht, so leidet ein großer Teil unserer Bevölkerung an
Arbeitslosigkeit.

vmedieâe»«.
-j- Baumeister Robert Wacker-Schreiver i» St. Galle»

starb am 18. Oktober im Alter von 61 Jahren.
-j- Architekt Jacques Gros-Kuhl in Megge» (Luzern)

starb am 19. Oktober, über den Lebenslauf des Ver-
storbenen wird folgendes berichtet: Ein Leben voll Arbeit,
teilweise von Erfolg gekrönt, später von viel Mißgeschick
verfolgt, fand damit den Abschluß. Er wurde 1858
als Sohn eines Gärtnermeisters in Basel geboren, wo
er die Schulen, auch das Gymnasium besuchte, um nach-
her in dem damals bekannten Baugeschäft R. Aichner
die praktische Lehrzeit als Bautechniker zu absolvieren,
gleichzeitig besuchte er als talentierter Schüler die Basler
Zeichnungs- und Modellterschule. Nach seinen Lehr- und
Wanderjahren war er 1884-87 bei dem tüchtigen Bau-
meister Nitl. Hartmann in St. Moritz tätig, später bei
der Firma Bucher à Durrer in Obwalden; 1890 kam
er nach Zürich, wo er sich als Architekt etablierte. Hier
entfaltete er mit der Zeit eine große Tätigkeit und wurde
speziell bekannt durch seine, beiden Hauptwerke, Restau-
rant Waldhaus Dolder (1895) und das Grand Hotel
Dolder (1897/98). Seine Spezialität waren die vielen
originellen Chaletbauten und Landhäuser, in denen er
seine Kenntnisse in der Holzarchitektur verwertete. Auch
die Bauten für die große Zürcher kantonale Ausstellung
von 1894 wurden nach seinen Plänen und unter seiner
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